
Anlage 2 

zur Tarifeinigung vom 27. März 2026 

Teil II der Anlage A zum TV-H 

4. Berechnerinnen und Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen so-
wie von Entgelten bei den Bezügestellen 

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 6 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 
heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen und 
die damit zusammenhängenden Arbeiten (z.B. Feststellen der Versicherungs-
pflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von 
Abtretungen und Pfändungen) selbständig ausführen sowie den damit zusam-
menhängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage in Höhe von 1/3 des Differenzbetrages der jeweiligen Stufe des Tabel-
lenentgelts der Entgeltgruppe 9a zur Entgeltgruppe 9b) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 2) 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 
heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Er-
rechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonsti-
gen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. 
Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatz-
versicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur 
maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen sowie den damit zusam-
menhängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage in Höhe von 1/3 des Differenzbetrages der jeweiligen Stufe des Tabel-
lenentgelts der Entgeltgruppe 9a zur Entgeltgruppe 9b) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 2) 

3. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 
heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Er-
rechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge im DV-
Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraus-



setzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. Bearbeiten von Abtre-
tungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verant-
wortlich vornehmen sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbständig führen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 2 und 3) 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbe-
züge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstän-
dig errechnen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung 
und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforder-
lichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vor-
nehmen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

Entgeltgruppe 5 

Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Entgelten 
einschließlich der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte, 

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn Beschäftigte die Be-
schäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 bei 
der Einstellung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfändun-
gen nicht zu bearbeiten haben. 

Nr. 2 Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Entgelten im 
Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören ggf. auch sonstige Leis-
tungen, z.B. Beitragszuschuss nach § 257 SGB V und vermögens-
wirksame Leistungen. 

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn Beschäftigte die Er-
fahrungsstufe erstmals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erst-
mals, die ruhegehaltfähige Dienstzeit bei der Einstellung nicht fest-
zusetzen, keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretun-
gen und Pfändungen nicht zu bearbeiten haben. 


